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Sitzungstermine 2019 
 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

 
Bekanntmachung des Sparkassenzweckverbandes Hilden • Ratingen • Velbert 

 
1. Zweckverbandsversammlung am 03. Juli 2019 
 

Einladung 
zur Sitzung der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Sparkasse  

Hilden • Ratingen • Velbert am Mittwoch, 3. Juli 2019 um 17:00 Uhr in Velbert 
 

Tagungsort: Rathaus in Velbert, Saal Velbert, 42551 Velbert, Thomasstraße 1 
 
1. Information über personelle Veränderungen in der Zweckverbandsversammlung 
 

2. Verwendung des Jahresüberschusses der Sparkasse Hilden • Ratingen • Velbert 
 für das Geschäftsjahr 2018 
 

3.  Entlastung der Organe der Sparkasse Hilden • Ratingen • Velbert  
für das Geschäftsjahr 2018 

 
4.  Verschiedenes 
 
Velbert, 19.06.2019 
Gez. Klaus Konrad Pesch 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
Sparkassenzweckverband Hilden Ratingen Velbert 

 
Bekanntmachung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 

 
2. Offenlegung einer Grenzniederschrift in der Gemarkung Hilden, Schützenstraße 43 
 
Anlass der Liegenschaftsvermessung ist die Teilung des Grundstücks Gemarkung Hilden, Flur 58, 
Flurstück 727. Weil die Eigentümer eines angrenzenden Flurstücks als Beteiligte nur mit unverhält-
nismäßig hohem Aufwand ermittelt werden können, wird das Ergebnis der Abmarkung durch Offenle-
gung bekannt gegeben. 
Betroffen sind die Flurstücke Gemarkung Hilden, Flur 58, Flurstücke 325 und 729. Dieses Grund-
stück grenzt an das vermessene Grundstück an; die Anschriften der Eigentümer sind für das Grund-
stück nicht zu ermittelt. 
 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat    3. 15.  10.   30.  11. 
Haupt- und Finanzausschuss   20.   26.   25.  27.  
Arbeitskreis Sicherheit u. Ordn.partnerschaften             
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  13.   16.      22.  
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  21.    13.     14.  
Integrationsrat  14.    6.     21.  
Jugendhilfeausschuss  20.    12.     6.  
Paten- und Partnerschaftsausschuss  25.           
Personalausschuss  25.           
Rechnungsprüfungsausschuss    8.       11.  
Schul- und Sportausschuss  14.    19.    31.   
Sozialausschuss  20.    6.     21.  
Stadtentwicklungsausschuss 30. 27.  10.  5.   11.  20.  
Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsausschuss  13.     3.    13.  



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 13-2019   –   Seite 3 

Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster vom 5. 
März 2005 (Vermessungs- und Katastergesetz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134), in der zur Zeit gel-
tenden Fassung, erfolgt die Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung und der Abmarkung 
von Grundstücksgrenzen durch 
 

Offenlegung der Grenzniederschrift vom 17.06.2019 zur Geschäftsbuchnummer 1614942 in der 
Zeit vom 01.07.2019 bis 01.08.2019 
in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs  
Dipl.-Ing. Andreas Benoit, Wilhelmstraße 33, 42781 Haan 
während der nachstehenden Bürozeiten: Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und Montag bis 
Donnerstag von 13:00 bis 16:00 Uhr  
 
Während der Offenlegungszeiten ist die Grenzniederschrift zur Einsichtnahme bereitgestellt. Den be-
troffenen Eigentümern und Eigentümerinnen, Inhabern und Inhaberinnen grundstücksgleicher Rechte 
ist Gelegenheit gegeben, sich über das Ergebnis der Grenzermittlung und die Abmarkung unterrichten 
zu lassen. Um Wartezeiten zu verkürzen besteht die Möglichkeit einer Terminabsprache. Diese kann 
telefonisch unter der Rufnummer 02129-93430 erfolgen. 
 
Belehrung über den Rechtsbehelf gegen die Abmarkung:  
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Klage erhoben 
werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Postfach 200860, 40105 Düsseldorf schrift-
lich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten/der Urkundsbeamtin in der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts Düsseldorf zu erklären. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
– ERVVO VG/FG – (SGV.NRW.320) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das elekt-
ronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Sig-
naturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. 1 S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und 
an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden.  
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen der Klage und allen Schriftsätzen vorbehaltlich des § 55a 
Abs. 2 Satz 2 Verwaltungsgerichtsordnung Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden (§ 
81 VwGO).  
Falls die Frist zur Erhebung von Einwendungen gegen das Ergebnis der Grenzermittlung oder die Frist 
zur Klageerhebung gegen die Abmarkung durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten 
versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu be-
achten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt.  
 
Haan, den 26.06.2019  
gez. Dipl.-Ing. Andreas Benoit, ÖbVI  
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
Wilhelmstraße 33  42781 Haan - Tel: 0 21 29/93 43-0 – Fax: 93 43-30 
vermessung@vermessung-benoit.de - www.vermessung-benoit.de 

 
Bekanntmachung des Zweckverbandes Erholungsgebiet UnterbacherSee 

 
3. Verbandsversammlung am 02. Juli 2019 
 
Am Dienstag, den 02. Juli 2019 um 15:00 Uhr, findet die nächste Sitzung der Verbandsversammlung 
im Sitzungsraum / Erdgeschoss, Kleiner Torfbruch 31, 40627 Düsseldorf, statt. 
 
Die Veröffentlichung der Tagesordnung erfolgte im Amtsblatt Nr. 26 der Bezirksregierung Düsseldorf 
am 27.06.2019. 
 
Ratsherr Rolf Schulte 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
Düsseldorf, 18.06.2019 
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Bekanntmachung der Sparkasse Hilden • Ratingen • Velbert 

 
4. Aufgebot 
 
Das Sparkassenbuch  
3020100842  
ausgestellt von der Sparkasse Hilden • Ratingen • Velbert wird aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorla-
ge des Sparkassenbuches anzumelden, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.  
 
Velbert, 14. Juni 2019  
SPARKASSE HILDEN • RATINGEN • VELBERT 
DER VORSTAND 
 
 
 


